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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.12.1957

Norm

ZPO §496 Abs1 Z2

Rechtssatz

Wurde die in der Berufung erhobene Rechtsrüge nicht gesetzmäßig ausgeführt, so darf das Berufungsgericht nicht die

Rechtsfrage erörtern, eine andere Rechtsansicht äußern und deshalb die Sache an das Erstgericht zurückverweisen.
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Veröff: JBl 1958,182

10 ObS 2068/96g
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